
Nach der erfolgten frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung kann nunmehr der o.g. 
Beschluss der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes erfolgen. Folgende 
Änderungen/ Ergänzungen wurden in dem Planentwurf zur Offenlage gegenüber dem 
Planvorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung eingearbeitet:  
 
Neues Baufenster Flurstück 193 
Aufgrund der im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahme S1 wurde auf dem Flurstück 193 ein weiteres Baufenster festgesetzt. 
 
Verbreiterung/Verlängerung des Erschließungsweges Wasserturmstraße 20 
Zur Abrundung der städtebaulichen Figur wird im Bebauungsplan 104a ein verlängertes 
Baufenster westlich des Gebäudes Wasserturmstraße 20 festgesetzt. Um die Erschließung dieses 
evtl. in der Zukunft neu entstehenden Grundstückes planungsrechtlich zu sichern, ist eine 3 m 
breite öffentliche Verkehrsfläche nötig. Diese wird aufgrund der unvorteilhaften 
Flurstückszuschnitte zum Teil im Bebauungsplan 105 und zum Teil im Bebauungsplan 104a 
dargestellt. 
 
Neue textliche Festsetzung:  
Zum weitergehenden Ausgleich der mit der Aufstellung des Bebauungsplanes einhergehenden 
Auswirkungen auf die Umwelt wird eine zusätzliche Ausgleichsmaßnahme in den Bebauungs-
plan aufgenommen. 
 
§ 5 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzung 
 

(3) Auf der mit M3 bezeichneten und gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB als öffentliche Grünfläche mit 
Zweckbestimmung BMX-Anlage gekennzeichneten Fläche sind nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB Gehölzpflanzungen 
mit einem Umfang von 125 qm durchzuführen. 
 
 
Zudem wurde die Begründung um den Umweltbericht ergänzt. 


